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den Krankenkassen erfüllt werden sollten. Diese dürfen sich der Forderung
«gleiches Recht für alle» nicht länger entziehen; sie sollten endlich aufVorbehalte
bei Trinkerheilkuren verzichten und sich uneingeschränkt zum Grundsatz
«Alkoholismus gleich Krankheit» bekennen. Beobachter, Nr. 15/1971

Internierung im Kanton Waadt aufgehoben

Lausanne, sda. Der Waadtländer Große Rat hat einer teilweisen Aufhebung der
Internierung auf Grund einer Verwaltungsverfügung zugestimmt, indem er das
entsprechende Gesetz aus dem Jahre 1941 und das Gesetz aus dem Jahre 1947
über die öffentliche Fürsorge abänderte. Auf Grund einer Verwaltungsverfügung
können inskünftig nur noch Geisteskranke oder nicht heilbare Alkoholiker interniert

werden. Ein Minderheitsantrag, der auf die Abschaffung jeglicher Form
dieser Internierung abzielte, ist vom Rat abgelehnt worden.

Rechtsentscheide

Verletzung von Art. 9 des Konkordates über die wohnörtliche Unterstützung

Auch bei selbstverschuldeter Notlage ist die von den Fürsorgebehörden des Wohnortes zur
Behebung der Situation (Exmission) erbrachte materielle Hilfe als Fürsorgeleistung im Sinne
des Unterstützungskonkordates zu betrachten. - Mit einer sinnvollen Fürsorge ist es

unvereinbar, fürsorgebedürftige oder mißliebige Mitbürger in andere Gemeinden und Kantone
abzuschieben. - Unzulässige Wegzugsunterstützung im Sinne von Art. 17 Ziffer 3 des

Konkordates. Entscheid des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes vom
21. September 1971 im Beschwerdefall des Fürsorgedepartementes des Kantons
Thurgau gegen das Departement des Innern des Kantons St. Gallen in der
Fürsorgeangelegenheit X Y.

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidépartement hat auf den vom
Fürsorgedepartement des Kantons Thurgau am 8. April 1968 eingereichten Rekurs gegen
das Departement des Innern des Kantons St. Gallen in der Unterstützungsangelegenheit

XY, geb. 1929, gegenwärtig in B. TG, in tatsächlicher Hinsicht festgestellt:
1. Herr X Y wurde in D. TG geboren. Seit 1958 hatte er seinen Wohnsitz in

E. TG, wo er ein selbständiges Malergeschäft betrieb. Mit seiner 5köpfigen Familie
bewohnte er eine Wohnung der Arbeiter-, Bau- und Siedlungsgenossenschaft
(ASIG). Nachdem er im Jahre 1965 aus der ASIG ausgeschlossen worden war -
die gegen den Ausschluß erhobene Klage ist vom Bezirksgericht K. am 20. Februar
1967 abgewiesen worden - wurde ihm die Wohnung gekündigt. Da er diese jedoch
nicht freiwillig verließ, sah sich die ASIG gezwungen, das Exmissionsverfahren
einzuleiten. Dieses führte schließlich, nachdem die Exmissions-Verfügung in
Rechtskraft erwachsen war und Herr Y die Wohnung auch innerhalb der ihm
angesetzten Nachfrist nicht geräumt hatte, am 9. März 1968 zur Exmission.
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